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Zitat von O. Meier

Wenn z. B. um Anmeldung gebeten wird und ich melde mich nicht an, dann ist doch
eigentlich klar, dass ich nicht mitfahre. Das ist jetzt aber logisch gedacht, nicht
juristisch.

Das sehe ich genauso. Wenn um Anmeldung gebeten wird, ist für mich klar, dass Teilnahme
keine Pflicht ist.

Zitat von O. Meier

Wenn mir jemand sagt, ich solle meinne Unterricht nicht halten, mir aber nicht sagt,
was ich statt dessen tun muss, dann muss ich dem hinterher rennen und erklären, dass
er mir noch sagen muss, was ich statt dessen machen soll? Echt? Kann an mir liegen,
aber das verstehe ich nicht. Kann aber sein, dass die Rechtslage so ist.

Wenn vorausgesetzt wird, dass alle mitfahren, muss sich ja keine Schulleitung überlegen, was
mit denen gemacht wird, die nicht mitfahren. Wenn man während der eigentlichen
Unterrichtszeit nicht teilnehmen möchte und keinen Antrag auf Beurlaubung aus bspw.
familiären Gründen oder auf Beurlaubung ohne Fortzahlung der Bezüge stellt, ist es doch
naheliegend zu fragen, welche dienstlichen Aufgaben man versehen kann, damit man nicht in
die oben skizzierte Falle mit der Mehrarbeit (oder dann eben Nicht-Mehrarbeit) tappt.
(Mehrarbeitserlass BASS 21-22 Nr. 21, 4.4.2: "Anrechenbare Ausfallstunden liegen ferner vor
bei Unterrichtsausfall infolge anderer dienstlicher Tätigkeiten, z. B. bei Teilnahme [...] an
Veranstaltungen zur Förderung der Betriebsgemeinschaft").

Zitat von O. Meier

Apropos Lage, wolltest du nicht nachlegen? Ich wäre tatsächlich gespannt auf die
Quellenlage.

Eine Quelle siehe oben. Hinsichtlich der Versicherung gibt es diverse Quellen im Netz. Eine
beliebige:

"Fällt der Ausflug in die Arbeitszeit, kann der Chef grundsätzlich anordnen, dass alle Mitarbeiter
teilnehmen. Natürlich besteht dennoch keine strikte Teilnahmepflicht für jede Art von Betriebs­
ausflug. Wer zum Beispiel eine Wanderung nicht mitmachen möchte, muss aber stattdessen
arbeiten gehen." (anwaltauskunft.de)
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